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Öffentliche Bekanntmachung 
 
Bezirksregierung Münster 48653 Coesfeld, den 28.11.2022 
- Flurbereinigungsbehörde - Leisweg 12  
 Tel.: 0251/411-5025 
Flurbereinigung Altarm-Hembergen 
Az.: - 4 10 06 -  
 
 
 

Vorzeitige Ausführungsanordnung 
 
 
Im Flurbereinigungsverfahren Altarm-Hembergen wird hiermit die vorzeitige Ausführung des 
Flurbereinigungsplanes angeordnet gemäß § 63 Abs. 1 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546), in der derzeit gültigen 
Fassung. 
 

1) Mit dem 09.01.2023 tritt der im Flurbereinigungsplan vorgesehene neue Rechtszustand an 
die Stelle des bisherigen (§ 61 Satz 2 FlurbG), das heißt, die im Flurbereinigungsplan 
enthaltene Neuordnung des Eigentums und der sonstigen privatrechtlichen und öffentlich-
rechtlichen Verhältnisse tritt in Kraft. 

2) Mit dem genannten Zeitpunkt tritt die Landabfindung hinsichtlich der Rechte an den alten 
Grundstücken und der diese Grundstücke betreffenden Rechtsverhältnisse, die nicht 
aufgehoben werden, an die Stelle der alten Grundstücke. Die örtlich gebundenen 
öffentlichen Lasten, die auf den alten Grundstücken ruhen, gehen nach Maßgabe der 
Festsetzungen im Flurbereinigungsplan auf die in deren örtlicher Lage ausgewiesenen 
neuen Grundstücke über (§ 68 Abs. 1 FlurbG).  

3) Die tatsächliche Überleitung in den neuen Zustand, namentlich der Übertragung des 
Besitzes und der Nutzung der neuen Grundstücke, ist für den Flurbereinigungsplan bereits 
durch die vorläufige Besitzeinweisung vom 06.07.2015 in Verbindung mit den 
Überleitungsbestimmungen geregelt worden.   
Für die Flurstücke, für die noch keine Regelung durch Erlass einer vorläufigen 
Besitzeinweisung oder durch besondere Vereinbarungen erfolgt ist, gehen Besitz, 
Verwaltung und Nutzung mit dem Zeitpunkt des Eintritts des neuen Rechtszustandes (siehe 
Ziffer 1) auf die Empfänger über. 

4) Die Veränderungssperren des § 34 FlurbG gelten bis zur Unanfechtbarkeit des 
Flurbereinigungsplanes fort. 

5) Innerhalb von drei Monaten, vom ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung dieses 
Verwaltungsaktes an gerechnet, können mangels einer Einigung zwischen den 
Vertragsparteien bei der Bezirksregierung Münster - Dezernat 33 - folgende Festsetzungen 
gemäß § 71 FlurbG beantragt werden: 
a) Angemessene Verzinsung einer vom Eigentümer zu leistenden Ausgleichszahlung 

durch den Nießbraucher (§ 69 Satz 2 FlurbG), 
b) Erhöhung oder Minderung des Pachtzinses oder anderweitiger Ausgleich infolge eines 

Wertunterschiedes zwischen dem alten und neuen Pachtbesitz (§ 70 Abs. 1 FlurbG), 
c) Auflösung des Pachtverhältnisses infolge wesentlicher Erschwernis der Bewirtschaftung 

des neuen Pachtbesitzes (§ 70 Abs. 2 FlurbG). 
Die Anträge zu a) und b) können von beiden Vertragsparteien, der Antrag zu c) kann nur 
vom Pächter gestellt werden. 
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Gründe 
 
Der Erlass der vorzeitigen Ausführungsanordnung ist zulässig und sachlich gerechtfertigt, 
weil die Flurbereinigungsbehörde die verbliebenen Beschwerden gemäß § 60 Abs. 2 FlurbG 
in Verbindung mit § 3 des Ausführungsgesetzes zum Flurbereinigungsgesetz vom 08.12. 
1953 (GV. NRW. S. 739) der Oberen Flurbereinigungsbehörde vorgelegt hat und aus einem 
längeren Aufschub der Ausführung des Flurbereinigungsplanes den meisten Beteiligten 
voraussichtlich erhebliche Nachteile erwachsen würden.  
 
Der bisherige, lediglich auf Besitz beruhende und nur für eine Übergangszeit vorgesehene 
Zustand kann nicht mehr länger bestehen bleiben. Es muss nunmehr durch diese vorzeitige 
Ausführungsanordnung auch in rechtlicher Hinsicht der im Flurbereinigungsplan 
vorgesehene neue Rechtszustand herbeigeführt und den Teilnehmern das Eigentum an 
ihren neuen Grundstücken verschafft werden. Dadurch wird der vorläufige Charakter des 
bisher erfolgten Besitzüberganges beendet und die Voraussetzung dafür geschaffen, dass 
die Teilnehmer über ihre neuen Grundstücke verfügen können (z. B. Bebauung, Belastung, 
Veräußerung, Erbauseinandersetzung etc.).  
 
Im Flurbereinigungsgebiet liegen Fälle vor, in denen Teilnehmer aus den vorerwähnten 
Gründen endlich Eigentümer ihrer neuen Grundstücke werden wollen und die vorzeitige 
Grundbuchberichtigung beantragen. Ein längeres Hinausschieben der Ausführung des 
Flurbereinigungsplanes würde für diese Teilnehmer erhebliche finanzielle und auch sonstige 
Nachteile zur Folge haben.  
 
Aber auch für alle übrigen Beteiligten ist ein längeres Hinausschieben der Ausführung des 
Flurbereinigungsplanes nicht zumutbar. Sie dürfen erwarten, dass nicht nur die Besitz- 
sondern auch die Eigentumsverhältnisse an den neuen Grundstücken sobald wie möglich 
endgültig geregelt werden, damit die öffentlichen Bücher berichtigt werden können und der 
gesamte Grundstücksverkehr wieder normalisiert wird.  
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Anordnung ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Widerspruch 
statthaft. 
 
Der Widerspruch ist schriftlich bei der 
 

Bezirksregierung Münster, Dezernat 33, 48128 Münster 
 
oder zur Niederschrift bei der  
 

Bezirksregierung Münster, Dezernat 33, Leisweg 12, 48653 Coesfeld 
 
zu erheben. 
 
Auf elektronischem Wege kann der Widerspruch wie folgt erhoben werden: 

• durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung nach dem 
De-Mail-Gesetz. Die De-Mail-Adresse lautet: poststelle@brms-nrw.de.mail.de 

 
• durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments mit qualifizierter elektronischer 

Signatur an die elektronische Poststelle der Behörde. Die E-Mail-Adresse lautet: 
poststelle@brms.sec.nrw.de 
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Anordnung der sofortigen Vollziehung 
 

Gemäß § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 19. 03. 1991 (BGBl. I S. 686), in der derzeit gültigen Fassung, 
wird hiermit im öffentlichen Interesse und im überwiegenden Interesse der Beteiligten die 
sofortige Vollziehung dieser vorzeitigen Ausführungsanordnung auch für den Fall 
angeordnet, dass Beschwerde und Anfechtungsklage erhoben wird, so dass diese 
Rechtsmittel keine aufschiebende Wirkung haben.  
 
 

Gründe 
 

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung ist gerechtfertigt, weil ein besonderes öffentliches 
Interesse und überwiegendes Interesse der Beteiligten an dem gleichzeitigen Eintritt der 
rechtlichen Wirkung des Flurbereinigungsplanes gegeben ist. Würde eine etwaig gegen 
diese Anordnung eingelegte Klage die rechtliche Wirkung der Anordnung hemmen, träte eine 
Verwirrung an den Eigentumsverhältnissen ein und die Berichtigung der Grundbücher der 
übrigen Teilnehmer würde noch weiter hinausgeschoben. Demzufolge hat das private 
Interesse des einzelnen Klägers an der aufschiebenden Wirkung zurückzustehen gegenüber 
dem besonderen öffentlichen Interesse an der Klarheit der Rechtsverhältnisse.  
 
Es liegt nicht nur im Interesse der einzelnen Beteiligten, sondern auch im öffentlichen 
Interesse, dass anstelle des bisherigen vorläufigen Zustandes der im Flurbereinigungsplan 
vorgesehene neue Rechtszustand durch die vorzeitige Ausführungsanordnung sobald wie 
möglich herbeigeführt wird; denn ein längerer Aufschub würde zu einer nicht vertretbaren 
Rechtsunsicherheit und somit auch zu erheblichen Nachteilen für die 
Teilnehmergemeinschaft und die Allgemeinheit führen. Überdies würde die Abwicklung des 
gesamten Verfahrens in einem nicht vertretbaren Maße verzögert.  
 
Demgegenüber können die verbliebenen Beschwerden einen weiteren Aufschub der 
Ausführung des Flurbereinigungsplanes nicht rechtfertigen, weil auch nach der vorzeitigen 
Ausführungsanordnung der Flurbereinigungsplan geändert werden kann und diese Änderung 
in rechtlicher Hinsicht auf den in dieser Anordnung festgesetzten Stichtag zurückwirkt (§§ 63 
und 64 FlurbG).  
 
Nach den §§ 79 Abs. 2 und 82 FlurbG ist eine Grundbuchberichtigung der durch 
Planbeschwerde berührten Flächen nicht zulässig. Durch diese gesetzlichen Vorschriften 
sind auch die Interessen der Beschwerdeführer gewahrt.  
 
Mit Rücksicht darauf, dass die Abfindungen im Flurbereinigungsverfahren aufs engste 
miteinander verflochten sind, würden sich die vorstehend dargelegten nachteiligen Folgen 
auch aus einer aufschiebenden Wirkung der gegen diese vorzeitige Ausführungsanordnung 
eingelegten Rechtsmittel ergeben, weil dadurch der Eintritt der rechtlichen Wirkungen des 
Flurbereinigungsplanes erfahrungsgemäß über einen längeren Zeitraum, der sich auch auf 
Jahre erstrecken kann, verzögert werden könnte.  
 
Da somit das öffentliche Interesse und das überwiegende Interesse der Beteiligten an dem 
baldigen Eintritt der rechtlichen Wirkung des Flurbereinigungsplanes das private Interesse 
der Beschwerdeführer an der aufschiebenden Wirkung ihrer Beschwerde überwiegt, war zur 
Herbeiführung der genannten Vorteile und zur Vermeidung erheblicher Nachteile die 
sofortige Vollziehung der vorzeitigen Ausführungsanordnung mit der Folge anzuordnen, dass 
die hiergegen eingelegten Rechtsmittel keine aufschiebende Wirkung haben.  
Die gegen den Flurbereinigungsplan eingelegten Widersprüche werden durch Änderung des 
Flurbereinigungsplanes ausgeräumt. Die Landabfindungen wurden anerkannt. Damit sind 
alle Voraussetzungen erfüllt, in rechtlicher Hinsicht den Flurbereinigungsplan zu vollziehen 
und den Teilnehmern Eigentum an ihren neuen Grundstücken zu verschaffen.  
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Nach dem Erlass der vorzeitigen Ausführungsanordnung werden auch die öffentlichen 
Bücher berichtigt, so dass der Grundstücksverkehr und die wirtschaftlichen Dispositionen 
erleichtert werden. Ein längerer Aufschub der Berichtigung der Grundbücher würde den 
Grundstücksverkehr behindern. Die Rechte der Widerspruchsführer bleiben gewahrt. Im 
widerspruchsbefangenen Bereich werden die Grundbuchberichtigungen bis zur 
Entscheidung über die Widersprüche und etwaiger Klagen zurückgestellt. 
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung für die Anordnung der sofortigen Vollziehung 
 
Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung kann die Wiederherstellung der 
aufschiebenden Wirkung gemäß § 80 Abs. 5 Verwaltungsgerichtsordnung - VwGO- 
beantragt werden bei dem  
 
 

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen 
9a Senat - Flurbereinigungsgericht - 

Aegidiikirchplatz 5 
48143 Münster 

 
Der Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung kann auch durch 
Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Poststelle des Gerichts 
erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das Gericht 
geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden 
Personen versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem 
sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Die für die 
Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich 
nach näherer Maßgabe der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des 
elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach 
(Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung-ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 
3803) in der derzeit gültigen Fassung.  
Hinweise:  
• Falls die Frist durch eine bevollmächtigte Person versäumt werden sollte, würde deren 

Verschulden dem Vollmachtgeber zugerechnet werden.  
 
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de 
 
 
Im Auftrag  
 
gez. (LS) 
 
(Kehl) 
 
 

Hinweis zum Datenschutz: 

Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch die Bezirksregierung Münster erfolgt auf der Grundlage der 
gesetzlichen Bestimmungen. Informationen zum Datenschutz erhalten Sie hier: 

Dez. 33: https://www.brms.nrw.de/de/datenschutz/33/index.html 
 
 

 


